


FEST SETZUNGEN: 
ART DER BAULICHEN NUTZUNG: 

W A ALLGEMEINES WOHNGEBIET ( § 4 BauN.YO l 

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG: 
( t 5 Abs. 2 Nr.1 und t 9 Abs.1 Nr.1 Buchstabe A des Bau GB, 

sowie ~ 16 und 17 Bau NVO ) 

1+0-Il+O ERDGESCH. UND DACHGESCH. ALS VOLLGESCH.- ZWEIGESCHOSSIG,DG.KEIN VOLL GESCHOSS 
0.40 GRUNOFLÄCHENZAHL 
0.60 GESCHOSSHÄCHENZAHL 

BAUWEISE BAUGRENZEN : 
( t 9 Abs.1 Nr.1 Buchstabe B des BauGB und ~ 22 + 23 BauNVO) 

0 OFFENE BAUWEISE 
ED EINZELHÄUSER UND DOPPELHÄUSER 

m • ·==· BAUGRENZE 

.. 
VERKEHRSFLACHEN: 
( ~ 9 Abs. 1 Nr.11 und Abs. 6 Bau GB ) 

__ STRASSENVERKEHRSFLÄCHEN 
-- STRASSENBEGRENZUNGSLINIE 

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN: 
( ~ 5 Abs. 2 Nr: t. und Abs. 6 t 9 Abs.1 Nr. 12, 11. und Abs. 6 Bau68) 

() ELEKTRIZITÄT 

HAUPTVERSORGUNGS-U. HAUPTABWASSERLEITUNGEN: 
( 9 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 6 t 9 Abs. 1 Nr.13 und Abs. 6 Bau GB l 

1 

► ◄ 20 KV LEITUNG OBERIRDISCH 

-::::~;.::,r.'"°:~·-.::'.::::.-:,: SICKERGRABEN MIT DRAINAGE 



GRÜNFLÄCHEN: 
( § 5 Abs.2 Nr. 5 und Abs. 6, ~9 Abs.1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB l 

! . - ·j ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE UNO ANLAGEN 

1 8 1 SPIELPLATZ UNO BOLZPLATZ 

~ EINHEIMISCHE STRAUCHPFLANZEN 
~ EINHEIMISCHE BÄUME 
t I o.o + BREITE DER ÖFFEHTl VERKEHRSFLÄCHEH 

SONSTIGE DARSTELLUNGEN UNO FESTSETZUNGEN: 
■■■■■ GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES 

Ga GARAGEN (VORSCHLAG) 
St PKW STELLPLÄTZE ( VORSCHLAG) 

HINWEISE: 
~ VORHANDENE BEBAUUNG WOHNGEBÄUDE 
UIOOIIOIIIOld VORHANDENE BEBAUUNG WIRTSCHAFTS-UND NEBENGEBÄUDE 
~ BESTEHENDE GRUNDSTÜCKSGRENZEN 
------ GEPLANTE 6RUNDSTÜCKSGRENZEH 

1
~• 

5
·
0 + BEMASSUHG 

219 FLURNUMMERH 
~ BESTEHENDE STRAUCH-UND HECKENBEPFLANZUNG 

()) BESTEHENDE BÄUME UND BAUMGRUPPEN 
FIRSTRICHTUN G EMPFOHLENER VORSCHLAG 



1 
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VERfA,H REN SWE ISE: 
DER GEMEINDERAT HAT IN DER SITZUNG VOM .l.4,eJ.11.~f.f.DIE AUFSTELLUNG 
DES QEBAUUNGSPLANES BESPlLOSSEN. DER AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
WURDE AM .J.J,09i/i!J!I. ... ORTSUBLICH BEKANNT GEMACHT. 

fi'J.siäH ,..Of:I_J.Jß~!J ..... 

01 E BÜR G.~RBETEILIGµNG GEMÄSS ~ 3 BAU GB MIT ÖFFENTLICHER DARLEG!WG O 
O 1 

UNO AHHORUNG FUR DEN ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANES HAT IN öcY>onfeta 
DER ZEIT VOM ................ BIS .................. STATTGEFUNDEN. 

1 am JI, 02.)8$0 

J DIE TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE WURDEN MIT SCHREIBEN VOM .J(.)2~)-9.~. 
AM VERFAHREN BEIEILIGT. 

Ei'J(sf aW „ fJ.<f,) Ji)~}/9. .... 

hl 
DER ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANES IN DER FASSUNG VOM ................ WURDE MIT DER 
e.EGRÜNDUNG GEMÄSS §3ABS.2 BAUGB IN DER ZEIT VOM ...... ......... B1S .............. . 
OFF ENTLICH AUSGELEGT. 11, 0:)..05.)890- OJ.OtJ.)!190 

)O,Ot+-.;l,98s-)0,05,A90S" 1 
a6.0J.,1JJS -)).)o,Jsss R~6la~ ,..01 .J.:l.Aß!L ... 

-:!>ftf2 ' fJ.,(ft}JD './u,AT De -etE . Jt . . . . .. 'F.} ....... HAT MIT BESCHLUSS VOM .... il/9$!! ... DEN BEBAUUNGSPLAN 
GEMÄSS § 10 BAUGB FASSUNG VOM J)A,fl.,).JS!J. ... ALS SATZUNG BESCHLOSSEN. 
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DER ~EBAUUNGSPLAN WURDE DEM LANDRATSAMT EICHSTÄTT AM .A.3 .. a ~,1 .... GEMÄSS 
911 BAUGB ANGEZEIGT. VERLETZUNGEN VON RECHTSVORSCHRIFTEN DIE EINE VERSAGUNG 
DER GENEHMIGUNG NACH ~ 6 ABS.2 BAUGB RECHTFERTI GEN WÜRDEN, WERDEN NICHT 
GELTEND GEMACHT. 

. -\'~~:?1-l :.Z_._qo 
.. "•\;> ·.>\ 

-~- . ';,_\ .<;v, '-- "" \ 
'\\;t.. '-.'. . ' :1: i . -. ,,'tt. :\_. --J 

SIEGEL 1.A. ~ ....... ~ '1{'... __ ._:i / St 
Schr~r __,_.., · ._ -· r . - . '\;_, ..•• , ""--= , ,1 

DIE ~I RCHFÜHRUNG DES ANZEIGEVERFAHRENS FÜR DIESEN BEBAÜ~bAiivURDE uo .. .. 
AM .. ~-•1! .. .. DG EMASS 912 ORTSUBLICH BEKANNTGEMACHT. 
DER 8EBAUUNGSPLAN MIT BEGRÜNDUNG WIRD SEIT DIESEM TAG ZU DEN DIENST
STUNDEN IN DER GESCttÄFTSSTELLE DER VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT EICHSTÄTT ZI. 6 
ZU J80ERMANNS EINSICHT BEREITGEHALTEN UNO ÜBER DESSEN INHALT AUF VER
LANGEN AUSKUNFT GEGEBEN. 

DER BEBAUUNGSPLAN TRITT MIT DIESER BEKANNTMACHUNG IN KRAFT. 
AUF p!E RECHTSFOLGE DES § 1.1. ABS. 3 BAUGB SOWIE ~ 211. U. 215 BAUGB 
IST H)N GEWIESEN WORDEN . 

.. .. 
GEANDERT HORNSHEIM, DEN 08.07.1999 

GEANDERT: MÖRNSHEJH, DEN 24.5.1995 
HORNSHEIH, DEN 14.3.1995 UNO 27.3.1995 
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